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Ihr Antrag vom 28. Februar 2021

██████████████

Ihr o.g. an die hiesige Pressestelle  gerichteter Antrag  gem. § 3 Abs.  1 Berliner Infor-

mationsgesetz (IFG) liegt mir zur Bearbeitung vor. 

Die von Ihnen genannten Dokumente befinden sich nicht bei der Senatsverwaltung für 

Justiz,  Verbraucherschutz  und  Antidiskriminierung. Eine  Einsichtnahme  bzw.  die  Ferti-

gung von Kopien kann hier mithin nicht ermöglicht werden.

Ich gebe Ihnen anheim, Ihre Anfrage an die Landesarchive in Berlin und Brandenburg zu 

richten. Die im Landesarchiv Berlin befindliche Überlieferung ist lediglich fragmentarisch (s. 

http://www.content.landesarchiv -berlin.de/php -bestand/ ).   Der   Hauptbestand   befindet 

sich im Brandenburgischen Landeshauptarchiv. De s Weiteren bleibt es Ihnen überlassen, 

sich mit dem Präsidenten des Kammergerichts bzw. der dortigen Bibliothek in Verbindung 

zu setzen.
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In Anbetracht der Gebührenpflichtigkeit von Aktenei nsicht und Aktenauskunft nach §  16 

IFG  stelle  ich  Ihnen  anheim,  die  Aufrechterhaltung des  Antrags  zu  überdenken.  Die 

Gebühren  liegen  im  unteren  Bereich  der  Verwaltungsg ebührenordnung  (VGebO),  s. 

Tarifstelle Nr. 1004 des Gebührenverzeichnisses nac h § 1 Abs. 1 VGebO.  

Sofern an dem Antrag festgehalten werden soll, bitte ich um entsprechende Mitteilung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  
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